
Aktuelle Besuchsregelung (Stand: 17.04.2023) 
 
 
 

 

 
 

Sehr geehrte Angehörige und externe Besucher, 

 

wir freuen uns sehr, dass seit dem 08.04.2023 auch für Besucher keine 

Maskenpflicht mehr besteht. 

 

Somit können Besuche ohne Testpflicht, Maskenpflicht und ohne 

Einschränkung der Besuchszeiten stattfinden. 

 

 

Sollten Sie allerdings symptomatische Atemwegsinfekte haben oder positiv 

getestet sein, bitten wir Sie, eine FFP 2 Maske zu tragen bzw. Ihren Besuch zu 

verschieben, bis es Ihnen wieder besser geht. 

 

Diese Vorsichtsmaßnahme dient dem Schutz unserer Bewohner und 

Mitarbeiter. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 


